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„Die UINL verteidigt 
ein Rechtsverständnis, 
wonach Notarinnen und 
Notare Teil der vorsor-
genden Rechtspflege 
sind.“

Die Internationale Union des Notariats 
(UINL) fördert seit 1948 das Notariat 
und das kontinentaleuropäische Recht. 
Dank der Tatkraft und des Engagements 
ihrer 91 Mitgliedsnotariate erfüllt die 
UINL diese Aufgabe im Dienst eines ge-
meinsamen Ziels: Die UINL verteidigt ein 
Rechtsverständnis, wonach Notarinnen 
und Notare Teil der vorsorgenden 
Rechtspflege sind. Diese Mission der 
UINL ist von entscheidender Bedeutung 
und sie muss immer wieder erklärt und 
vermittelt werden. Denn nicht selten 
hinterfragen Notarinnen und Notare die 
Notwendigkeit einer Organisation, die 
sie auf internationaler Ebene vertritt.

Zwei Einsichten sind zentral, um sich 
von der Notwendigkeit der UINL zu 
überzeugen. Die erste Einsicht ist, dass 
zahlreiche internationale Organisatio-
nen Entscheidungen treffen oder Leit-
linien festlegen, die Rechtssysteme und 
juristische Berufe wie den unseren be-
treffen. In der Vergangenheit haben wir 
beispielsweise die verhängnisvollen 
Auswirkungen des „Doing Business 
Report“ der Weltbank erlebt. Heute be-
reiten uns die sogenannten PMR-Indi-
katoren der OECD Sorgen.

Die zweite Einsicht ist, dass nur eine 

internationale notarielle Organisation 
als qualifizierter Ansprechpartner wahr-
genommen wird, um unseren Berufs-
stand angemessen gegenüber großen 
internationalen Akteuren zu vertreten. 
Die UINL existiert vor allem deshalb, 
weil die Notariate der Welt auf sie an-
gewiesen sind. Die Stimmen der natio-
nalen Notariate würden international 
nicht ausreichend gehört: Wir brauchen 
die Kraft und die Legitimität, die uns 
unsere Mitgliederzahl und unsere ge-
meinsamen Werte vermitteln.

Da ich hier die Gelegenheit habe, mich 
an unsere deutschen Kolleginnen und 
Kollegen zu wenden, möchte ich den 
wichtigen Beitrag der Bundesnotarkam-
mer zur Arbeit der UINL hervorheben. 
Das sehr komplexe Themengebiet der 
Beziehungen zu Weltbank, OECD und 
UNCITRAL wird vom Präsidenten der 
Bundesnotarkammer, Prof. Dr. Jens 
Bormann, betreut, der zugleich UINL- 
Vizepräsident für Europa und Vorsitzen-
der der UINL-Arbeitsgruppe Internatio-
nale Organisationen ist.

Eine weitere entscheidende Aufgabe 
wurde Justizrat und Notar a. D. Richard 
Bock übertragen, dem Präsidenten der 
CCNI (Commission de Coopération In-

ternationale Notariale), der für den Bei-
tritt neuer Mitgliedsnotariate zuständig 
ist. Die Erhöhung der Mitgliederzahl 
unserer Organisation hat wesentliche 
politische Bedeutung: Sie ermöglicht es 
uns, gegenüber Behörden und öffentli-
chen Entscheidungsträgern das Nota-
riat als Wachstumsmodell zu präsentie-
ren. Das räumt mit vielen falschen 
Vorstellungen auf und hilft uns, von der 
Dynamik, der Modernität und der Not-
wendigkeit unseres Berufsstandes zu 
überzeugen. Es zeigt, wie sehr das kon-
tinentaleuropäische Recht den Bedürf-
nissen vieler Länder entspricht, die vom 
Recht erwarten, dass es eine präventive, 
schützende und friedensstiftende Rolle 
erfüllt.

Jeder Ausschuss und jede Arbeitsgruppe 
der UINL wird bereichert durch die Mit-
arbeit ihrer deutschen Mitglieder. Ihr 
Engagement und ihren Teamgeist schät-
zen wir gleichermaßen.

Ihr 

Lionel Galliez, 
Präsident der Internationalen
Notarunion (UINL)

Lionel Galliez

Lionel Galliez, 
Präsident der Internationalen
Notarunion (UINL)
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Die Altersstruktur im Notariat zeigt sich 
ganz überwiegend als ausgeglichen. Um 
das zu gewährleisten, gilt für Notarin-
nen und Notare eine Höchstaltersgren-
ze: Nach §§ 48a, 47 Nr. 1 BNotO erlischt 
ihr Amt automatisch mit dem Ende des 
Monats, in dem sie das 70. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Grenze verhindert 
eine Überalterung des Berufsstandes 
und erleichtert jungen Juristinnen und 
Juristen den Weg in den Beruf. In seiner 
Entscheidung vom 21. August 2023 hat 
der Bundesgerichtshof erneut bestätigt, 
dass diese Altersgrenze rechtmäßig ist.

Einführung
der Höchstaltersgrenze 1991
Die Regelung in § 48a BNotO wurde 
1991 durch das Zweite Gesetz zur Än-
derung der Bundesnotarordnung ein-
geführt und galt zunächst in West-
deutschland und Berlin. Seit 1998 gilt 
die Altersgrenze auch in den (so ge-
nannten) neuen Bundesländern Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen. Um Härten zu vermeiden, galten 
jeweils Übergangsvorschriften für Kol-
leginnen und Kollegen, die bei Inkraft-
treten der Höchstaltersgrenze bereits 
das 58. Lebensjahr vollendet hatten.
 
Der Gesetzgeber wollte mit der Einfüh-
rung der Höchstaltersgrenze sicher- 
stellen, dass eine geordnete Altersstruk-
tur gewahrt bleibt – ohne Altersgrenze 
droht eine Überalterung des Berufs- 
standes. Außerdem soll das Höchstalter 
jüngeren Juristinnen und Juristen eine 
Perspektive eröffnen, den angestrebten 
Beruf der Notarin bzw. des Notars in an-
gemessener Zeit ausüben zu können. 
Der Justizverwaltung ermöglicht die Al-
tersgrenze schließlich eine Personal-
planung, die den Erfordernissen einer 
geordneten Rechtspflege gerecht wird. 
Dank ihr kann im hauptberuflichen 
Notariat der zukünftige Bedarf an 
Notarassessorinnen und -assessoren 

BUNDESGERICHTSHOF
BESTÄTIGT ALTERSGRENZE 
FÜR NOTARINNEN UND 
NOTARE

Foto: DNY59 | istockphoto.com
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bestimmt werden. Im Bereich des An- 
waltsnotariats gibt sie jungen Anwäl- 
tinnen und Anwälten die notwendige 
Planungssicherheit, um den persön- 
lichen, zeitlichen und finanziellen Auf-
wand zur Vorbereitung auf den Notar-
beruf auf sich zu nehmen.

Aus diesen Gründen hatten das Bundes-
verfassungsgericht und der Bundes- 
gerichtshof die Höchstaltersgrenze für 
Notarinnen und Notare immer wieder 
bestätigt. In seiner jüngsten Entschei-
dung hatte der Bundesgerichtshof er-
neut die Möglichkeit, sich mit der Alters-
grenze auseinander zu setzen. In sei- 
nem umfangreichen Urteil lässt er an 
deren Rechtmäßigkeit keine Zweifel.

Umfangreiches Urteil des Bundes-
gerichtshofs zur Rechtmäßigkeit 
der Altersgrenze
Zur Überzeugung des Bundesgerichts-
hofs ist die Altersgrenze sowohl mit 
deutschem Verfassungsrecht als auch 
mit dem Unionsrecht, insbesondere mit 
der Richtlinie 2000/78 und Art. 21 
Abs. 1 GrCh vereinbar. Die Altersgrenze 
bewirke zwar eine Ungleichbehandlung 
aufgrund des Alters. Diese Ungleichbe-
handlung sei aber gerechtfertigt, weil 
sie ein legitimes Ziel verfolge und zur 
Erreichung dieses Ziels erforderlich ist.

Das legitime Ziel bestehe darin, im Inte-
resse einer funktionstüchtigen Rechts-
pflege eine geordnete Altersstruktur 
innerhalb des notariellen Berufsstandes 
zu erreichen. Rechtssuchenden sollen 
Notarinnen und Notare unterschied- 
lichen Lebensalters zur Verfügung ste-
hen, die aufgrund der Anzahl und Art 
ihrer Amtsgeschäfte auf allen Gebieten 
der notariellen Tätigkeit über ein Min-
destmaß an Berufserfahrung verfügen. 
Hierfür sei eine ausreichende Fluktua-
tion nötig, die auch der beruflichen Per-
spektive junger Bewerberinnen und 
Bewerber diene.

Die Höchstaltersgrenze ist zur Errei-
chung dieses Ziels erforderlich. Zur Be-
wertung dieser Frage hatte der Bundes-
gerichtshof u. a. ein umfangreiches 

Gutachten der Bundesnotarkammer zur 
aktuellen Bewerberlage eingeholt. 
Dieses zeige nach Auffassung des Bun-
desgerichtshofs, dass im hauptberuf-
lichen Notariat bei ausgeschriebenen 
Stellen in aller Regel ein Bewerberüber-
hang zu verzeichnen sei. Im Anwalts- 
notariat gingen hingegen nicht durch-
gängig Bewerbungen in ausreichender 
Zahl ein. Gerade dann, wenn im An-
waltsnotariat keine ausreichende Zahl 
an Bewerbungen eingeht, sei es nach 
Auffassung des Gerichts erforderlich, 
dass weiterhin lebensältere Notarinnen 
und Notare ausscheiden, um jüngeren 
Bewerberinnen und Bewerbern eine 
Perspektive auf ein angemessenes 
Urkundsaufkommen einzuräumen. 
Anders als dies in der Regel im haupt-
beruflichen Notariat der Fall ist, über-
nehme eine neu bestellte Anwaltsnota-
rin nicht die bereits eingerichtete Stelle 
eines ausscheidenden Kollegen. Die 
technischen und organisatorischen An-
forderungen an die Errichtung und Ein-
richtung einer Notarstelle seien durch 
die fortschreitende Digitalisierung und 
die bessere Qualifizierung gestiegen. 
Damit sich die notwendigen Investi- 
tionskosten in überschaubarer Zeit 
amortisieren und die laufenden Kosten 
gedeckt werden können, sei es gerade 
erforderlich, dass lebensältere Notarin-
nen und Notare mit gut geführten No-
tarstellen und einem großen Stamm an 
Urkundsbeteiligten ausscheiden. Eine 
Unterversorgung der rechtssuchenden 
Bevölkerung bestehe auch bei unbe-
setzten ausgeschriebenen Stellen im 
Anwaltsnotariat nicht. Entsprechend 
diene auch die Anpassung der maßgeb-
lichen Bedürfniszahlen in einigen Län-
dern nur der Beseitigung eines rein 
rechnerisch – aber nicht tatsächlich – 
bestehenden Stellenüberhanges.

Schließlich führt der Bundesgerichtshof 
ergänzend aus, dass auch der Gesetz-
geber selbst bewusst an der Alters- 
grenze von 70 Jahren festgehalten habe. 
In dem zum 1. August 2021 in Kraft ge-
tretenen Gesetz zur Modernisierung 
des notariellen Berufsrechts habe er – 
in Kenntnis eines zugenommenen 

Bewerbermangels im Anwaltsnotariat 
– an der Altersgrenze festgehalten und 
Möglichkeiten zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Notarberuf ge-
schaffen (§ 48b BNotO). Hierdurch wer-
de der Zugang zum Nebenberuf für 
junge Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte erleichtert oder sogar erst er-
möglicht. Außerdem wurden Ausnah-
men von der örtlichen Wartezeit ge- 
schaffen (§ 5b Abs. 3 BNotO). 

Die Altersgrenze für Notarinnen und 
Notare liege auch deutlich über den im 
Bund und in den Ländern geltenden 
Pensionsaltersgrenzen von 65 bzw. 
67 Jahren für Richterinnen und Beamte. 

Die lesenswerte Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs stellt die Rechtmäßig-
keit der Höchstaltersgrenze langfristig 
klar. Für die Notarinnen und Notare wie 
auch für die Justizverwaltungen der Län-
der besteht damit Rechtssicherheit. 

> > Über den Autor
Felix Schmitt, LL.M. (Columbia) ist Notar 
a. D. und Geschäftsführer National der 
Bundesnotarkammer in Berlin.

OKTOBER 202305

BNotK AKTUELL



INTER
NATIONALES 

Dreimal im Jahr trifft sich die General-
versammlung des Rates der Notariate 
der Europäischen Union (Conseil des 
Notariats de l’Union Européenne, CNUE), 
um die aktuellen notariellen berufspoli-
tischen Fragen und EU-Gesetzgebungs-
initiativen zu erörtern. Der CNUE als 
europäische Dachorganisation der na-
tionalen Vertretungen der Notariate 
steht den europäischen Institutionen 
dabei seit 1993 aktiv mit Rat und Tat 
zur Seite.

Feierliche Halbzeitbilanz
Unter deutscher CNUE-Präsidentschaft 
fand die diesjährige „Halbzeit“-General-
versammlung am 30. Juni 2023 in Riga 
in Kooperation mit dem lettischen No-
tariat statt. Knapp 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der 22 CNUE Mitglieds-
notariate sind der Einladung des Präsi-
denten Dr. Peter Stelmaszczyk gefolgt 
und fanden sich in der lettischen Haupt-
stadt ein. Der offizielle Festakt wurde 
von hochrangigen Vertretern der Politik 

und der Gerichtsbarkeit begleitet. Der 
Präsident des lettischen Verfassungs- 
gerichts Aldis Laviņš, die lettische Justiz-
ministerin Inese Lībiņa-Egnere, die Vize-
Präsidentin des Europäischen Parla-
ments Katarina Barley und der neue 
Direktor für Justizpolitik der General- 
direktion Justiz und Verbraucher der 
Europäischen Kommission, Richard 
Sonnenschein, sprachen Grußworte. 
Auch der Präsident der Bundesnotar-
kammer, Prof. Dr. Jens Bormann, adres-
sierte die geladenen Gäste und hob die 
Rolle der Notarinnen und Notare als Teil 
der vorsorgenden Rechtspflege hervor. 
Die Generalversammlung selbst stand 
im Zeichen der aktuellen europäischen 
Gesetzgebungsinitiativen.

Sanktionen
Das europäische Sanktionsrecht steht 
zurzeit im politischen Fokus. Dies wird 
zum einen an den zahlreichen Sank- 
tionspaketen deutlich, die seit Beginn 
des russischen Angriffskrieges in der 
Ukraine in Kraft getreten sind. Die er-
heblichen Auswirkungen auf die Praxis 
und die Komplexität dieses Themas zei-
gen sich exemplarisch an dem mit 

den Russlandsanktionen eingeführten 
Rechtsberatungsverbot (Art. 5n Abs. 2 
VO (EU) Nr. 833/2014). Mit den Fragen 
zu dessen Auslegung und Reichweite be-
schäftigt sich aufgrund eines Vorlagever-
fahrens durch das Landgericht Berlin 
nunmehr der Europäische Gerichtshof. 
Um zum anderen die Einhaltung der 
Sanktionen zu gewährleisten, hat die 
Europäische Kommission einen Entwurf 
für eine Richtlinie zur Definition von 
Straftatbeständen und Sanktionen bei 
Verstoß gegen restriktive Maßnahmen 
der Europäischen Union veröffentlicht. 
Das europäische Notariat teilt die An-
sicht der europäischen Institutionen hin-
sichtlich der Wichtigkeit der Sanktionen, 
spricht sich jedoch für Regelungen mit 
Augenmaß und auf dem Boden der 
Rechtsstaatlichkeit aus. Als öffentliche 
Amtsträger sind die europäischen Nota-
rinnen und Notare in jedem Fall starke 
und verlässliche Partner an der Seite der 
Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung 
der Sanktionen.

EU-Geldwäschepaket
Eines der wesentlichen aktuellen EU- 
Gesetzgebungsprojekte stellt das EU- 

Dr. Peter Stelmaszczyk, Präsident des Rates der Notariate der Eurpäischen Union (CNUE) / Fotos: Jana Leite

BESUCH IN RIGA:
DIE GENERALVERSAMM-
LUNG DES CNUE
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Notar a. D. Max Ehrl, Prof. Dr. Jens Bormann,
Dr. Maximilian Wosgien (v.l.n.r.)

Dr. Maximilian Wosgien, Dr. Peter Stelmaszczyk,
Guillaume Casanova, Susanne Kraemer (v.l.n.r.)

Antigeldwäschepaket dar, welches vier 
Vorschläge für Unionsrechtsakte um-
fasst. Das EU-Antigeldwäschepaket war 
eine der Prioritäten der schwedischen 
Ratspräsidentschaft und wird auch im 
Fokus der spanischen Ratspräsident-
schaft im zweiten Halbjahr 2023 stehen. 
Trotzdem schreiten die Verhandlungen 
vergleichsweise langsam voran. Es wird 
derzeit erwartet, dass das gesamte EU-
Antigeldwäschepaket erst unter der bel-
gischen Ratspräsidentschaft im ersten 
Halbjahr 2024  abgeschlossen werden 
könnte. Die Ziele des EU-Antigeld- 
wäschepakets werden von der Bundes-
notarkammer und dem CNUE unter-
stützt. Jedoch setzen sich beide dafür 
ein, dass weiterhin ein risikobasierter 
Ansatz vertreten wird und Regelungen 
mit Augenmaß eingeführt werden, um 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung effektiv und zielgerichtet bekämp-
fen zu können.

Digitalisierung
des Gesellschaftsrechts
Der Richtlinienvorschlag zur weiteren 
Digitalisierung des Gesellschaftsrechts 
wurde wie angekündigt am 29. März  

2023 veröffentlicht. Der Entwurf bestä-
tigt die Grundsatzentscheidung für die 
öffentliche Präventivkontrolle im euro-
päischen Gesellschaftsrecht und er-
kennt ausdrücklich die Rolle der Nota-
rinnen und Notare als Teil der vor- 
sorgenden Rechtspflege an. Ziel des 
Vorschlags ist es darüber hinaus, den 
grenzüberschreitenden Gesellschafts-
rechts- und Wirtschaftsverkehr zu er-
leichtern. Das soll vornehmlich durch 
das Prinzip der einmaligen Erfassung 
(„once only“) und der direkten und 
grenzüberschreitenden Verwendung 
von Unternehmensinformationen aus 
den Registern der Mitgliedstaaten er-
reicht werden. Grundvoraussetzung da-
für ist jedoch eine verlässliche und da-
her vollständige Richtigkeits- und Wirk- 
samkeitskontrolle in allen Mitgliedstaa-
ten. Denn die Verlässlichkeit der natio-
nalen Register muss geschützt und eine 
Angleichung an das niedrigste Kontroll-
niveau vermieden werden. Falls sich die 
Europäische Union nicht auf einen ein-
heitlichen und hohen Kontrollstandard 
einigen kann, müssen die Mitgliedstaa-
ten jedenfalls die Möglichkeit haben, die 
grenzüberschreitende Anerkennung von 
Registerdaten bei Zweifeln an der Ver-
lässlichkeit des Registers oder der Rich-
tigkeit der zu übernehmenden Daten 
abzulehnen. 

Ukraine
Wesentliche Aufgaben der diesjährigen 
CNUE-Präsidentschaft sind die Unter-
stützung und der Wiederaufbau der 
vorsorgenden Rechtspflege in der 
Ukraine. Derzeit können nur ca. 4.000 
der 6.600 ukrainischen Notarinnen und 
Notare ihre Amtstätigkeit ausüben. Dies 
stellt zwar eine zwischenzeitliche Ver-
besserung der Lage dar. Um das Land 
und das ukrainische Notariat weiterhin 
zu unterstützen, bleiben der CNUE und 
die Bundesnotarkammer jedoch im Aus-
tausch mit der Europäischen Kommis-
sion. Diese hat sich für eine Beteiligung 
der europäischen Notarinnen und No-
tare an der Unterstützung der Ukraine 
ausgesprochen. Zum einen sieht die 
Kommission in den öffentlichen Amts-
trägerinnen und Amtsträgern einen 
wichtigen Partner in der Durchsetzung 

der Sanktionen, um russisches Vermö-
gen effektiv einzufrieren und einzu- 
ziehen. Zum anderen bedarf es verläss- 
licher öffentlicher Register in der Ukrai-
ne, um es Notarinnen und Notaren zu 
ermöglichen, als Gatekeeper zu fungie-
ren. Dies wäre auch ein Grundpfeiler für 
den Aufbau eines „Claims Register“, in 
welchem die vom Krieg verursachten 
Schäden eingetragen würden, um spä-
tere Reparationsforderungen belegen 
zu können. Das Register könnte eine 
korrekte Zuordnung der Vermögens-
schäden bewirken. 

Ausblick
Aufgrund der im nächsten Jahr anste-
henden Europawahlen sind die europä-
ischen Institutionen bestrebt, ihre Ge-
setzesinitiativen noch vor dem Beginn 
des Wahlkampfes abzuschließen. Daher 
wird im Hinblick auf die zweite Jahres-
hälfte erwartet, dass die Verhandlungen 
zu den jeweiligen Gesetzgebungsvor- 
haben auf EU-Ebene zügig voranschrei-
ten werden. Die Bundesnotarkammer 
und der CNUE werden sich hier aktiv im 
Interesse des europäischen Notariats 
einbringen. Daneben führt der CNUE 
unter der Präsidentschaft von Dr. Peter 
Stelmaszczyk mehrere Veranstaltungen 
durch. Am 21. September 2023 fand in 
hybrider Form in Brüssel die Konferenz 
„Digitalisation and Company Law“ statt, 
bei welcher wichtige Vertreter aller euro-
päischen Institutionen als Vortragende 
anwesend waren. Thematisiert wurde 
unter anderem der aktuelle Richtlinien-
vorschlag zur weiteren Digitalisierung 
des Gesellschaftsrechts. Am 25. Oktober 
2023, dem europäischen Tag der Justiz, 
veranstaltet der CNUE zudem eine Kon-
ferenz zum Erwachsenenschutz. Abge-
schlossen wird das Jahr mit den Feier-
lichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des 
CNUE am 7. Dezember 2023 in Brüssel. 

> > Über die Autorin
Monika Thull ist Notarassessorin im Bezirk 
der Notarkammer Koblenz und als Refe-
rentin für europäische Angelegenheiten im 
Brüsseler Büro der Bundesnotarkammer 
tätig.
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Die königliche notarielle Standesorgani-
sation der Niederlande (KNB) und die 
Bundesnotarkammer haben am 25. Mai 
dieses Jahres eine Kooperationsverein-
barung geschlossen. Die Vereinbarung 
wird die engen, partnerschaftlichen Be-
ziehungen und die fachliche und politi-
sche Zusammenarbeit des niederländi-
schen und des deutschen Notariats 
institutionalisieren und vertiefen. Den 
feierlichen Rahmen für die Unterzeich-
nung der Vereinbarung bildete ein Fest-
akt im niederländischen Arnheim, be-
gleitet von einer Podiumsdiskussion  
zum Thema der Geldwäschebekämp-
fung in Europa, an der hochrangige Ver-
treterinnen und Vertreter des Europä-
ischen Parlaments und der Europäischen 
Kommission teilnahmen. 

Fachliche und politische Zusammen-
arbeit, Engagement für Bürgerinnen 
und Bürger
Die niederländisch-deutsche Koopera-
tion hat Tradition: Seit jeher pflegen die 

Notarinnen und Notare der Grenzregion 
besonders enge fachliche und kollegiale 
Beziehungen. Ein erfolgreiches Beispiel 
für diese gewachsenen Beziehungen ist 
die „Stichting Notariaat Euregio“. Diese 
Vereinigung der Notariate in der soge-
nannten Euregio, der Region Aachen-
Belgien-Niederlande, veranstaltet jähr-
lich ein fachliches Vortrags- und Fort- 
bildungsprogramm. Tradition haben  
auch die kollegialen und freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen der Notar-
kammer Oldenburg und den Notarinnen 
und Notaren aus dem niederländischen 
Groningen.

Die Kooperationsvereinbarung wird auf 
dieser Tradition aufbauen und sie fort-
führen. In die Durchführung der Verein-
barung werden daher die regionalen 
Standesorganisationen der niederlän-
disch-deutschen Grenzregion eng ein-
bezogen. Die Kooperationsvereinbarung 
unterzeichneten daher nicht nur 
Annerie Ploumen, Präsidentin der KNB, 
und Prof. Dr. Jens Bormann als Präsident 
der Bundesnotarkammer, sondern auch 
Vertreter der Standesorganisationen. 
Eine Unterschrift leisteten von deut-

scher Seite der Präsident der Rheini-
schen Notarkammer, Dr. Kai Bischoff, 
der Präsident der Westfälischen Notar-
kammer, Christian Auffenberg, und 
Dr. Michael Schröder, Präsident der No-
tarkammer Oldenburg. Von niederlän-
discher Seite unterzeichneten die Ver-
einbarung die Vorsitzenden der Ringe 
Gelderland, Overijssel, Noord-Neder-
land. Auf Grundlage der Kooperations-
vereinbarung werden in Zukunft regel-
mäßig gemeinsame Fortbildungen des 
niederländischen und des deutschen 
Notariats stattfinden. 

Die Vereinbarung wird den Bürgerinnen 
und Bürgern den Zugang zum Recht 
außerdem durch kostenlose Informati-
onsveranstaltungen erleichtern. Sie kön-
nen etwa erfahren, welche Besonder-
heiten zu beachten sind, wenn ein 
deutscher Staatsangehöriger in den 
Niederlanden Grundeigentum erwerben 
oder ein niederländisches Unternehmen 
eine Tochtergesellschaft in Deutschland 
gründen möchte. 

Schließlich fördert die Vereinbarung die 
politische Zusammenarbeit zwischen  

Annerie Ploumen, Präsidentin der KNB, und Prof. Dr. Jens Bormann, Präsident der Bundesnotarkammer (v.l.n.r.) / Fotos: Elly Elshof

NIEDERLÄNDISCH-
DEUTSCHE PARTNER-
SCHAFT
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KNB und Bundesnotarkammer. Politisch 
verständigen sich das niederländische 
und das deutsche Notariat insbesonde-
re im Rat der Notariate der Europäi-
schen Union (CNUE) und in der Interna-
tionalen Union des Notariats (UINL). Mit 
Dr. Peter Stelmaszczyk stellt die Bundes-
notarkammer den diesjährigen Präsi-
denten des CNUE. Die Präsidentschaft 
unterstützen die KNB und die Bundes-
notarkammer gemeinsam als Mitglieder 
des Präsidiums des CNUE. In der UINL 
arbeiten sie insbesondere in der Arbeits-
gruppe „Internationale Organisationen“ 
eng zusammen, deren Vorsitzender 
Prof. Dr. Jens Bormann ist. 

Festakt in Arnheim 
Anlässlich der feierlichen Unterzeich-
nung der Kooperationsvereinbarung 
hatten KNB und Bundesnotarkammer in 
die Stadsvilla Sonsbeek in Arnheim ge-
laden. Der Einladung folgten rund 80 
Gäste, neben Notarinnen und Notaren 
auch hochrangige Vertreter der europäi-
schen und nationalen Politik und Ver-
waltung. KNB-Präsidentin Annerie 
Ploumen und Präsident Prof. Dr. Jens 
Bormann betonten in ihren Grußworten 

die enge Partnerschaft zwischen nieder-
ländischem und deutschem Notariat. 
Prof. Dr. Jens Bormann sprach von einer 
„Erfolgsgeschichte“ der bisherigen Zu-
sammenarbeit, die nun weiter ausge-
baut werden solle. Besonderes Poten-
tial habe eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Bereich der Geld-
wäschebekämpfung. Die beiden Kam-
mern teilten die Überzeugung, dass das 
Notariat eine führende Rolle bei der 
Geldwäschebekämpfung in Europa 
übernehmen müsse und dass man die-
se gemeinsam weiter ausbauen wolle. 

CNUE-Präsident Dr. Peter Stelmaszczyk 
begrüßte die Kooperation zwischen KNB 
und Bundesnotarkammer als Beispiel 
dafür, dass trotz der unterschiedlichen 
Notariatssysteme in Europa Einigkeit be-
stehe über den Mehrwert der vorsor-
genden Rechtspflege. Als Notar in der 
niederländisch-deutschen Grenzregion, 
in der er aufgewachsen sei, freue er sich 
auch persönlich auf den grenzüber-
schreitenden Austausch. Dr. Benjamin 
Limbach, Minister der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen, hob in seinem 
Grußwort die Bedeutung der grenzüber-

schreitenden Kooperation der Notariate 
für die europäische Einigung hervor. Der 
fachliche Austausch gewährleiste, dass 
die Bürgerinnen und Bürger trotz der 
zunehmenden Komplexität und Inter-
nationalität rechtlicher Beziehungen auf 
eine stets zuverlässige und qualitativ 
hochwertige Beratung durch die Nota-
rinnen und Notare vertrauen dürfen, so 
der Minister in seiner Videobotschaft. 

Monique Wijnhoven, Prof. Dr. Jens Bormann, Annerie Ploumen (vordere Reihe)
Isabelle Cox, Mark Jan Bolt, Dr. Michael Schröder, Christian Auffenberg, Margreet Procee-Geelhoed, Dr. Kai Bischoff (hintere Reihe)
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Gemeinsam gegen Geldwäsche 
Die Kooperationsvereinbarung sieht vor, 
dass ein Schwerpunkt der fachlichen Zu-
sammenarbeit die effektive Geldwä-
schebekämpfung durch Notarinnen und 
Notare sein wird. Als öffentliche Amts-
träger unterliegen diese einer strengen 
staatlichen Aufsicht und sind dem öf-
fentlichen Interesse verpflichtet. Im Rah-
men der Vereinbarung werden sich die 
Notarinnen und Notare im Recht der 
Geldwäschebekämpfung fortbilden und 
sich über „best practices“ verständigen. 

Die feierliche Unterzeichnung der Ko-
operationsvereinbarung in Arnheim gab 
daher Anlass für eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Das neue EU-Geld- 
wäschepaket – Praxis und Zukunft der 
Geldwäschebekämpfung in Europa“. 
Aktueller hätte das Thema der Podiums-
diskussion nicht sein können: Zum Zeit-
punkt der Veranstaltung waren Kom-
mission, Parlament und Rat eingetreten 
in die sogenannten Trilog-Verhandlun-
gen zum EU-Geldwäschepaket. Welchen 
Beitrag die Notarinnen und Notare bei 
der Umsetzung der Vorgaben des 
EU-Geldwäschepakets leisten können, 

wurde mit Protagonisten des europä-
ischen Gesetzgebungsverfahrens erör-
tert: MEP Lena Düpont hatte als Mitglied 
im sogenannten LIBE-Ausschuss die 
Verhandlungen des Geldwäschepakets 
im Europäischen Parlament begleitet. 
Die Europäische Kommission war durch 
Herrn Dr. Markus Welz vertreten, des-
sen Referat „Finanzkriminalität“ der 
Generaldirektion FISMA die Vorschläge 
des Geldwäschepakets federführend 
erarbeitet hatte. Das Notariat vertraten 
mit Notarassessorin Prof. Dr. Birgit 
Snijder-Kuipers (Lehrstuhl für „Corpo-
rate Compliance and Anti-Money Laun-
dering“, Universität Radboud) und Notar 
Dr. Martin Thelen zwei ausgewiesene 
Experten im Recht der Geldwäsche- 
bekämpfung. Durch die Diskussion 
führte zweisprachig die niederländisch-
deutsche Fernsehjournalistin Dr. Ulrike 
Nagel. 

Dr. Markus Welz begrüßte, dass sich die 
Notarinnen und Notare ihrer Schlüssel-
rolle bei der Geldwäschebekämpfung 
bewusst sind und aktiv an der Verbes-
serung des rechtlichen Rahmens mit-
arbeiten. Verbesserungsbedarf sah er 

im Bereich des Informationsaustauschs 
zwischen den Verpflichteten und natio-
nalen Aufsichtsbehörden. Hier könne 
der Austausch zwischen KNB und Bun-
desnotarkammer wichtige Impulse set-
zen. MEP Lena Düpont gab Einblicke in 
die politischen Verhandlungen des Geld-
wäschepakets. Insbesondere am Bei-
spiel der Definition des wirtschaftlichen 
Eigentümers zeige sich die Notwendig-
keit, Geldwäsche effektiv zu bekämpfen 
ohne die Bürgerinnen und Bürger, die 
Wirtschaft und die Verpflichteten durch 
überbordende Sorgfaltspflichten zu 
überlasten. Düpont und Dr. Welz waren 
aber gleichermaßen zuversichtlich, dass 
beide Anliegen in Ausgleich gebracht 
werden können. Professor Dr. Snijder- 
Kuipers und Dr. Martin Thelen berichte-
ten aus der Praxis der Geldwäsche- 
bekämpfung. Sie tauschten sich etwa 
zum Barzahlungsverbot beim Immo- 
bilienkauf aus. Während in den Nieder-
landen die Kaufpreiszahlung über ein 
Notaranderkonto abgewickelt wird, 
müssen in Deutschland die Beteiligten 
nachweisen, dass der Kaufpreis unbar 
bezahlt wurde. 

Dr. Martin Thelen, MEP Lena Düpont, Dr. Ulrike Nagel, Dr. Markus Welz, Prof. Dr. Birgit Snijder-Kuipers  (v.l.n.r.) / Fotos: Elly Elshof
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Zahlreiche Fragen und Redebeiträge aus 
dem Publikum zeigten, dass die Geld-
wäschebekämpfung sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland eine 
Priorität der Notarinnen und Notare ist. 
Aufgrund ihrer vertieften Kooperation 
werden die Notarinnen und Notare in 
den Niederlanden und Deutschland 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung auch als grenzüberschreitendes 
Phänomen besser verhindern können.

> > Über den Autor
Felix Koechel ist Notarassessor im Bezirk 
der Notarkammer Baden-Württemberg 
und als Referent für internationale Angele-
genheiten im Brüsseler Büro der Bundes-
notarkammer tätig.

Dr. Peter Stelmaszczyk, Präsident des Rates der Notariate der 
Eurpäischen Union (CNUE)

Foto: anyaberkut | istockphoto.com
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Nachdem durch die Zertifizierungsstelle 
der Bundesnotarkammer im vergan- 
genen Jahr alle beA-Karten Basis ausge-
tauscht worden sind und den Anwältin-
nen und Anwälten damit bereits Karten 
der neuesten Generation zur Verfügung 
stehen, beginnt noch in diesem Jahr der 
Tausch der beA-Karten Mitarbeiter sowie 
der beA-Softwarezertifikate (https://zer-
tifizierungsstelle.bnotk.de/tausch-bea-
karten-mitarbeiter).

Dies betrifft vor allem die Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Anwaltsnotariat, 
die im Rahmen ihrer anwaltlichen Tätig-
keit ein beA-Postfach nutzen.

WAS SIND BEA-KARTEN
MITARBEITER UND
BEA-SOFTWAREZERTIFIKATE?
Mit beA-Karten Mitarbeiter können An-
wältinnen und Anwälte ihren Mitarbei-
tenden Zugriff auf das eigene beA-Post-
fach gewähren. Dabei können einem 
beA-Nutzer mehrere Karten zugeordnet 

sein. Hingegen kann eine Karte immer 
nur zu einem beA-Nutzer gehören. Für 
die Bestellung von beA-Karten Mitarbei-
ter benötigt man immer eine beA-Karte 
Basis. beA-Softwarezertifikate gewähren 
einem berechtigten Anwender ebenso 
Zugang zu einem beA-Postfach. Der 
Unterschied besteht darin, dass das Soft-
warezertifikat nicht auf eine Chipkarte 
aufgebracht ist, sondern digital erzeugt 
und zum Download bereitgestellt wird.

Auf der Webseite der Zertifizierungsstel-
le finden Sie nähere Informationen zur 
beA-Karte Mitarbeiter sowie zum beA-
Softwarezertifikat.

WARUM MÜSSEN DIE ZERTIFIKATE 
GETAUSCHT WERDEN?
Digitale Zertifikate haben aus Sicher-
heitsgründen stets eine zeitlich begrenz-
te Gültigkeitsdauer. So ist sichergestellt, 
dass sie immer dem aktuellen Stand der 
Technik sowie den neuesten Sicherheits-
bestimmungen entsprechen. Mit Ablauf 
der Gültigkeit eines Zertifikats kann es 
für den Zugang zum beA-Postfach nicht 
mehr verwendet werden. 

GÜLTIGKEIT EINES ZERTIFIKATS 
UND DAUER DES VERTRAGSVER-
HÄLTNISSES
Der Vertrag über eine beA-Karte Mitar-
beiter oder ein beA-Softwarezertifikat 
verlängert sich jeweils um ein Jahr, so-
fern er nicht sechs Wochen vor Ablauf 
gekündigt wird. Der Ablauf der techni-
schen Gültigkeit eines Zertifikats hat auf 
das Vertragsverhältnis keinen Einfluss. 
In laufenden Vertragsverhältnissen wer-
den die Karten bzw. Zertifikate daher 
automatisch durch die Zertifizierungs-
stelle der Bundesnotarkammer ausge-
tauscht, sofern nicht ausdrücklich anders 
gewünscht.

TAUSCH DER BEA-KARTEN
MITARBEITER
Im Rahmen laufender Vertragsverhält-
nisse werden sämtliche Karten rechtzei-
tig vor deren Ablauf durch die Zertifizie-
rungsstelle der Bundesnotarkammer  
ausgetauscht. Sollten Sie an dem konkre-
ten Produkt jedoch keinen Bedarf mehr 
haben, teilen Sie uns dies bitte wie unten 
beschrieben über Ihr Kundenportal mit.
Die Zertifizierungsstelle hat im August 

Foto: uschools | istockphoto.com

TAUSCH BEA-KARTEN
MITARBEITER UND BEA-
SOFTWAREZERTIFIKATE

FÜR DIE
PRAXIS 
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2023 damit begonnen, die Anwältinnen 
und Anwälte zu benachrichtigen, deren 
Zertifikate auf den beA-Karten Mitarbei-
ter demnächst auslaufen. Dies erfolgt 
mittels Nachricht ins beA und zusätzlich 
per E-Mail. Für den weiteren Ablauf 
kommt es darauf an, ob Sie die betrof- 
fenen Mitarbeitendenkarten weiterhin 
nutzen möchten oder sie nicht mehr be-
nötigen.

Soll eine beA-Karte Mitarbeiter weiterhin 
genutzt werden, müssen Sie nichts tun, 
um eine neue Karte zu erhalten. Sie wer-
den lediglich gebeten, Ihre im Bundes-
weiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis 
(BRAV) hinterlegte Kanzleianschrift auf 
Richtigkeit zu prüfen (https://bravsearch.
bea-brak.de/bravsearch/index.brak). 
Jeweils rechtzeitig vor Ablauf des Zerti-
fikats versendet die Zertifizierungsstelle 
automatisch eine Tauschkarte an Ihre im 
BRAV hinterlegte Kanzleianschrift.1 Der 
Austausch ist für Anwältinnen und An-
wälte kostenfrei. Sobald die neue Karte 
vorliegt, ist der Erhalt über einen in Ihr 
beA-Postfach und per E-Mail gesendeten 
Link zu bestätigen. Im Anschluss wird 
die PIN in Ihr beA-Postfach übermittelt. 
Wichtig ist, dass die neue Karte für das 
jeweilige beA-Postfach zu berechtigen ist 
und für diesen Vorgang auch die alte 
Karte benötigt wird. Ist das Zertifikat der 
alten Karte einmal abgelaufen, kann sie 
nicht mehr für die Berechtigung der neu-
en Karte genutzt werden.2 Besteht kein 
Bedarf mehr an der konkreten beA-Kar-
te Mitarbeiter, kann nach Erhalt der Ab-
laufbenachrichtigung über das Kunden-
portal (Anmeldung: https://zertifizie- 
rungsstelle.bnotk.de/signaturkartenbe-
stellung/user/profile) auf den Austausch 
verzichtet sowie das Vertragsverhältnis 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt beendet 
werden. Im Kundenportal ist die Karte 
auszuwählen, die nicht getauscht und 
deren zugrunde liegendes Vertragsver-
hältnis gekündigt werden soll. Für diese 
Karte wird anschließend keine Tausch-
karte versendet. Die Kündigungsfrist von 
sechs Wochen zum jeweiligen Ende der 
Vertragslaufzeit ist zu beachten.

Wichtiger Hinweis: Falls eine Anwältin 
oder ein Anwalt seit Bestellung der Mit-
arbeitendenkarten die Kanzlei gewech-
selt und die seinerzeit bestellten Karten 
weder gekündigt noch mitgenommen 
hat, ist es möglich, dass diese noch in der 
alten Kanzlei Verwendung finden. Diese 
Karten werden ebenfalls der ursprüng-
lich bestellenden Anwältin bzw. dem ur-
sprünglich bestellenden Anwalt im Kun-
denportal angezeigt. Bitte setzen Sie sich 
in diesem Fall mit Ihrer ehemaligen Kanz-
lei in Verbindung und unterrichten Sie 
diese von Ihrer Kündigungsabsicht, da-
mit für die Mitarbeitenden dort neue 
Karten bestellt werden können. Eine Ver-
tragsübernahme ist nicht möglich. 

TAUSCH
DER BEA-SOFTWAREZERTIFIKATE 
Auch die von der Zertifizierungsstelle 
ausgegebenen beA-Softwarezertifikate 
müssen erneuert werden. Für diese wird 
die Zertifizierungsstelle ebenfalls recht-
zeitig eine Möglichkeit der Erneuerung 
bereitstellen und darüber auf ihrer Web-
seite informieren.3

DER TAUSCHPROZESS
ZUSAMMENGEFASST
Die auf den beA-Karten Mitarbeiter auf-
gebrachten digitalen Zertifikate sowie 
die beA-Softwarezertifikate laufen ab-
hängig vom jeweils ursprünglichen Be-
stellzeitpunkt aus. Die Karten werden in 
einem fortlaufenden Prozess automa-
tisch von der Zertifizierungsstelle der 
Bundesnotarkammer getauscht, sofern 
die Anwältin oder der Anwalt nicht zuvor 
erklärt, dass ein Tausch für eine oder 
mehrere Karten nicht gewünscht ist und 
das zugrunde liegende Vertragsverhält-
nis beendet werden soll.

Der Tauschprozess zusammengefasst:
1. Ablaufbenachrichtigung: Versand 
  einer Benachrichtigung über ablau- 
 fende Zertifikate in das beA-Postfach 
 sowie an die E-Mail-Adresse des Ver- 
 tragspartners
2. Überblick über sämtliche beA-Karten 
 Mitarbeiter mit demnächst ablaufen- 
 den Zertifikaten im Kundenportal 
 (https://zertifizierungsstelle.bnotk. 

 de/signaturkartenbestellung/user/ 
 profile)
3. Entscheidung für oder gegen einen 
 Tausch der Karte/n

Weitere Nutzung gewünscht
> > Sie prüfen die im Bundesweiten 

Amtlichen Anwaltverzeichnis (BRAV) 
hinterlegte Kanzleianschrift und in-
formieren bei Änderungen Ihre zu-
ständige Rechtsanwaltskammer1

> > Versand einer Tauschkarte an die 
im BRAV hinterlegte Kanzleian-
schrift

> > Sie bestätigen den Kartenerhalt 
über den Ihnen ins beA und per E-
Mail übermittelten Bestätigungslink

> > Versand der PIN in Ihr beA-Postfach
> > Sie berechtigen rechtzeitig vor Ab-

lauf der alten Karte Ihre neue Karte 
im beA-Postfach2

Keine weitere Nutzung gewünscht
> > Sie machen von der Kündigungs-

möglichkeit im Kundenportal der 
Zertifizierungsstelle Gebrauch

> > Beendigung des Vertragsverhältnis- 
ses zum nächstmöglichen Zeitpunkt

> > Sonderfall Kanzleiwechsel: Ggf. Be-
nachrichtigung der aktuellen Karten- 
nutzer 

Bundesnotarkammer K.d.ö.R., Zertifizie-
rungsstelle, Berlin

1 Bei der Ausgabe von digitalen Zertifikaten handelt es sich 
um einen TÜV-zertifizierten Prozess. Gemäß dieses Sicher-
heitskonzeptes erfolgt der Versand der beA-Karten aus-
schließlich an die im BRAV hinterlegte Kanzleiadresse. Es ist 
der Zertifizierungsstelle daher nicht möglich, die Karten an 
eine andere Anschrift zu versenden.

2 Alle Informationen rund um die Berechtigung der neuen 
Karte in beA stehen auf der Hilfeseite des beA-Supports 
https://portal.beasupport.de/neuigkeiten/der-bea-mitarbei-
terkartentausch zur Verfügung.

3 Webseite der Zertifizierungsstelle mit allen wichtigen Infor-
mationen zum Tausch: https://zertifizierungsstelle.bnotk.de.

13 OKTOBER 2023

BNotK AKTUELL



Notar a. D. Dr. Ulrich Bracker
Wir gratulieren ganz herzlich Notar a. D. 
Dr. Ulrich Bracker zu seinem 70. Ge-
burtstag, den er am 11. Juni 2023 feier-
te. Dr. Bracker engagiert sich seit vielen 
Jahren für die Standesarbeit. Er war von 
März 1984 bis August 1992 als Ge-
schäftsführer der Landesnotarkammer 
Bayern tätig. 1993 wurde er in den Vor-
stand und im März 2001 zum Präsiden-
ten der Landesnotarkammer Bayern 
gewählt – ein Amt, das er bis 2012 inne-
hatte. Im April 2012 wurde er zum Eh-
renpräsidenten der Landesnotarkam-
mer Bayern gewählt. Am 30. September 
2017 endete seine Tätigkeit als Notar.

Die Arbeit der Bundesnotarkammer 
unterstützte Dr. Bracker unter anderem 
durch seine wertvolle Tätigkeit im Aus-
schuss für notarielles Berufsrecht. Dar-
über hinaus war er in vielen Ausschüs-
sen der Landesnotarkammer Bayern 
sowie in verschiedenen Beiräten tätig, 
unter anderem von 2003 bis 2012 als 
Mitglied des Beirats der Forschungs-
stelle Notarrecht. Zudem war er Mithe-
rausgeber des BNotO-Kommentars der 
8. (2006) und 9. Auflage (2011) und wirk-
te an der 10. Auflage (2021) als Bearbei-
ter mit. In Würdigung seiner Verdienste 
um das Notariat wurden Dr. Bracker 
2007 das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland und 2013 der bayerische 
Verdienstorden verliehen. In Anerken-
nung seines beständigen engagierten 
Einsatzes gratulieren wir Notar a. D. Dr. 
Ulrich Bracker herzlich und wünschen 
ihm alles Gute.

Notar a. D. Josef Dlapal
Wir übermitteln unsere herzlichen  
Glückwünsche an Notar a. D. Josef 
Dlapal, der am 21. Juni 2023 seinen 80. 
Geburtstag feierte. Josef Dlapal war 
dem Berufsstand stets eng verbunden. 
Er begann seine Notariatsausbildung 
im Mai 1960 und schloss sein Notariats-
examen 1966 ab. Danach war er drei 
Jahre als Notarvertreter in Stuttgart 

tätig. Es folgte eine fünfjährige Zeit in 
der Zivilrechtsabteilung des Justiz- 
ministeriums in der damaligen Aus-
kunftsstelle Internationales und Aus-
ländisches Privatrecht für Gerichte und 
Notariate. Seit 1971 war Josef Dlapal für 
insgesamt mehr als 30 Jahre als Lehrbe-
auftragter im berufsbegleitenden Aus-
bildungskurs für Notariatskandidaten 
und später an der Notarakademie 
Baden-Württemberg tätig.

Von 1974 bis 1981 war Josef Dlapal Ge-
schäftsführer der Notarkammer Stutt-
gart. Am 1. Oktober 1975 wurde er zum 
Bezirksnotar in Weinstadt ernannt, zum 
1. September 1982 wurde er zum Nur-
notar in Stuttgart bestellt. Seit 1993 war 
Josef Dlapal Vorstandsmitglied der No-
tarkammer Stuttgart. Am 1. Februar 
2005 wurde er zum ersten Präsidenten 
der Notarkammer Baden-Württem-
berg gewählt mit der Aufgabe, die vier 
unterschiedlich strukturierten Notar-
gruppen in Baden-Württemberg in das 
Nurnotariat überzuleiten. Seit 2013 ist 
er Ehrenpräsident der Notarkammer 
Baden-Württemberg. Wir danken Notar 
a. D. Josef Dlapal für sein Engagement 
und wünschen ihm alles Gute für die 
kommenden Jahre.

Rechtsanwältin und Notarin 
Zamirah Rabiya
Wir gratulieren ganz herzlich Rechtsan-
wältin und Notarin Zamirah Rabiya zu 
ihrem 60. Geburtstag, den sie am 23. Juli 
2023 feierte. Zamirah Rabiya engagiert 
sich bereits seit vielen Jahren für die 
Rechtspflege und das Notariat. Seit 
1991 ist sie Mitglied der Rechtanwalts-
kammer Oldenburg und seit 1997 Mit-
glied der Notarkammer Oldenburg. Im 
März 2020 übernahm sie das Amt der 
Vizepräsidentin der Notarkammer 
Oldenburg. Seit dem April 2021 ist sie 
Mitglied im Vorstand der Rechtsan-
waltskammer und der Notarkammer 
Oldenburg.
Als Fachanwältin für Arbeitsrecht und 
Familienrecht sowie als Notarin ist Za-
mirah Rabiya in verschiedenen Aus-
schüssen in den Themenbereichen Be-
rufsrecht und Kostensachen engagiert. 

Seit Oktober 2021 ist sie Mitglied im 
Ausschuss Kostenrecht der Bundes- 
notarkammer. Zudem ist sie Mitglied im 
DAV-Ausschuss Anwaltsnotariat und 
war von 1999 bis 2021 Vorsitzende des 
Anwaltsvereins Grafschaft Bentheim. 
Darüber hinaus war sie als Notarprüfe-
rin tätig und begleitete von 2000 bis 
2019 richterliche Notarprüferinnen und 
Notarprüfer bei zufällig ausgewählten 
Geschäftsprüfungen der Notarinnen 
und Notare. Wir übermitteln Rechts- 
anwältin und Notarin Zamirah Rabiya 
unsere herzlichen Glückwünsche und 
sprechen ihr alle guten Wünsche für die 
Zukunft aus.

GEBURTSTAGS-
MITTEILUNGEN
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VERSCHIE
DENES

TODESFALLMITTEILUNGEN

Rechtsanwalt und Notar a. D.
Jörg Michael Knoll
Am 11. Juni 2023 verstarb der langjähri-
ge Schriftführer des Deutschen An-
waltsinstituts, Rechtsanwalt und Notar 
a. D. Jörg Michael Knoll. Er war 45 Jahre 
lang – von 1978 bis 2023 – Vorstands-
mitglied des DAI. Während dieser Zeit 
war er an maßgeblichen Grundsatz- 
und Standortentscheidungen beteiligt. 
Mit seinem Einsatz hat er das DAI von 
Anfang an mitgeprägt und es zu der 
bedeutenden Fortbildungseinrichtung 
gemacht, die es heute ist.

Notar a. D.
Prof. Dr. Hans-Joachim Priester
Am 17. August 2023 verstarb im Alter 
von 86 Jahren der frühere Vizepräsi- 
dent der Hamburgischen Notarkam-
mer Notar a. D. Prof. Dr. Hans-Joachim 
Priester. 

Auf seine Ernennung zum Notarasses-
sor 1972 folgte 1974 die Ernennung zum 
Notar. Von 1991 bis 2007 war er Vor-
standsmitglied der Hamburgischen 

Notarkammer, ab 2003 Vizepräsident.
Darüber hinaus hat sich Prof. Dr. 
Priester auch in Forschung und Lehre 
verdient gemacht. So war er Honorar-
professor an der Universität Hamburg 
und zudem Mitglied der Gründungs-
kommission der Bucerius Law School. 
Im Bereich der notariellen Fortbildung 
hat er über viele Jahre hinweg als Or- 
ganisator und Referent gewirkt. Und 
schließlich war Prof. Dr. Priester an 
der wissenschaftlichen Durchdrin-
gung des Gesellschaftsrechts beteiligt; 
wichtige Kommentierungen in ein-
schlägigen Großkommentaren sowie 
wissenschaftliche Zeitschriftenaufsät-
ze entstammten seiner Feder. Im Juni 
2007 endete seine Amtszeit.

Mit ihrem Tod verlieren wir zwei hoch 
geschätzte Kollegen, denen wir ein 
dankbares und ehrendes Andenken be-
wahren werden.
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